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Verordnung 
über die Berufsausbildung zum Fachinformatiker und zur Fachinformatikerin 

(Fachinformatikerausbildungsverordnung – FIAusbV)* 
 

Vom 28. Februar 2020 

 
Auf Grund des § 4 Absatz 1 des Berufsbildungs- 

gesetzes, der zuletzt durch Artikel 436 Nummer 1 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 
geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung: 
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Abschnitt 1 

Gegenstand, Dauer 
und Gliederung der Berufsausbildung 

 
§ 1  

Staatliche 

Anerkennung des Ausbildungsberufes 

Der Ausbildungsberuf des Fachinformatikers und der 
Fachinformatikerin wird nach § 4 Absatz 1 des Berufs- 
bildungsgesetzes staatlich anerkannt. 
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§ 2  

Dauer der Berufsausbildung 

Die Berufsausbildung dauert drei Jahre. 
 

§ 3  

Gegenstand der 

Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan 

(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindes- 
tens die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) genannten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Von der 
Organisation der Berufsausbildung, wie sie im Ausbil- 
dungsrahmenplan vorgegeben ist, darf abgewichen 
werden, wenn und soweit betriebspraktische Beson- 
derheiten oder Gründe, die in der Person des oder der 
Auszubildenden liegen, die Abweichung erfordern. 

(2) Die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fer- 
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen so vermit- 
telt werden, dass die Auszubildenden die berufliche 
Handlungsfähigkeit nach § 1 Absatz 3 des Berufs- 
bildungsgesetzes erlangen. Die berufliche Handlungs- 
fähigkeit schließt insbesondere selbständiges Planen, 
Durchführen und Kontrollieren ein. 

 
§ 4  

Struktur der 

Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild 

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in: 

1. fachrichtungsübergreifende berufsprofilgebende Fer- 
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, 

2. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten in der Fachrichtung 

a) Anwendungsentwicklung, 

b) Systemintegration, 

c) Daten- und Prozessanalyse und 

d) Digitale Vernetzung sowie 

3. fachrichtungsübergreifende, integrativ zu vermit- 
telnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. 

Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in 
Berufsbildpositionen als Teil des Ausbildungsberufs- 
bildes gebündelt. 

(2) Die Berufsbildpositionen der fachrichtungsüber- 
greifenden berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kennt- 
nisse und Fähigkeiten sind: 

1. Planen, Vorbereiten und Durchführen von Arbeits- 
aufgaben in Abstimmung mit den kundenspezifi- 
schen Geschäfts- und Leistungsprozessen, 

2. Informieren und Beraten von Kunden und Kundinnen, 

3. Beurteilen marktgängiger IT-Systeme und kunden- 
spezifischer Lösungen, 

4. Entwickeln, Erstellen und Betreuen von IT-Lösungen, 

5. Durchführen und Dokumentieren von qualitäts- 
sichernden Maßnahmen, 

6. Umsetzen, Integrieren und Prüfen von Maßnahmen 
zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz, 

7. Erbringen der Leistungen und Auftragsabschluss, 

8. Betreiben von IT-Systemen, 

9. Inbetriebnehmen von Speicherlösungen und 

10. Programmieren von Softwarelösungen. 

(3) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgeben- 
den Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung sind: 

1. Konzipieren und Umsetzen von kundenspezifischen 
Softwareanwendungen und 

2. Sicherstellen der Qualität von Softwareanwendungen. 

(4) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgeben- 
den Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
Fachrichtung Systemintegration sind: 

1. Konzipieren und Realisieren von IT-Systemen, 

2. Installieren und Konfigurieren von Netzwerken und 

3. Administrieren von IT-Systemen. 

(5) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgeben- 
den Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse sind: 

1. Analysieren von Arbeits- und Geschäftsprozessen, 

2. Analysieren von Datenquellen und Bereitstellen von 
Daten, 

3. Nutzen der Daten zur Optimierung von Arbeits- und 
Geschäftsprozessen sowie zur Optimierung digitaler 
Geschäftsmodelle und 

4. Umsetzen des Datenschutzes und der Schutzziele der 
Datensicherheit. 

(6) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgeben- 
den Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der 
Fachrichtung Digitale Vernetzung sind: 

1. Analysieren und Planen von Systemen zur Vernetzung 
von Prozessen und Produkten, 

2. Errichten, Ändern und Prüfen von vernetzten Syste- 
men und 

3. Betreiben von vernetzten Systemen und Sicherstel- 
len der Systemverfügbarkeit. 

(7) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermit- 
telnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind: 

1. Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht, 

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 

4. Umweltschutz und 

5. vernetztes Zusammenarbeiten unter Nutzung digita- 
ler Medien. 

(8) Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der in 
Absatz 2 Nummer 1 bis 7 genannten Berufsbildposi- 
tionen sind im Bereich der IT-Berufe berufsübergreifend 
und werden in gleicher Weise auch in den folgenden 
Berufsausbildungen vermittelt: 

1. in der Berufsausbildung zum Kaufmann für Digi- 
talisierungsmanagement und zur Kauffrau für 
Digitalisierungsmanagement nach der Digitalisie- 
rungsmanagement-Kaufleute-Ausbildungsverordnung 
vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 290), 

2. in der Berufsausbildung zum IT-System-Elektroniker 
und zur IT-System-Elektronikerin nach der IT-System- 
Elektroniker-Ausbildungsverordnung vom 28. Feb- 
ruar 2020 (BGBl. I S. 268) und 

3. in der Berufsausbildung zum Kaufmann für IT-Sys- 
tem-Management und zur Kauffrau für IT-System- 
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Management nach der IT-System-Management- 
Kaufleute-Ausbildungsverordnung vom 28. Februar 
2020 (BGBl. I S. 280). 

 
§ 5  

Einsatzgebiet 

(1) In der Fachrichtung Anwendungsentwicklung sind 
die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der 
Berufsbildpositionen nach § 4 Absatz 2, 3 und 7 in einem 
der folgenden Einsatzgebiete zu vermitteln: 

1. kaufmännische Systeme, 

2. technische Systeme, 

3. Expertensysteme, 

4. mathematisch-wissenschaftliche Systeme und 

5. Multimedia-Systeme. 

(2) In der Fachrichtung Systemintegration sind die 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Berufs- 
bildpositionen nach § 4 Absatz 2, 4 und 7 in einem der 
folgenden Einsatzgebiete zu vermitteln: 

1. Rechenzentren, 

2. Netzwerke, 

3. Client-Server-Architekturen, 

4. Festnetze und 

5. Funknetze. 

(3) In der Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse 
sind die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der 
Berufsbildpositionen nach § 4 Absatz 2, 5 und 7 in einem 
der folgenden Einsatzgebiete zu vermitteln: 

1. Prozessoptimierung, 

2. Prozessmodellierung, 

3. Qualitätssicherung, 

4. Medienanalyse und 

5. Suchdienste. 

(4) In der Fachrichtung Digitale Vernetzung sind die 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Berufs- 
bildpositionen nach § 4 Absatz 2, 6 und 7 in einem der 
folgenden Einsatzgebiete zu vermitteln: 

1. produktionstechnische Systeme, 

2. prozesstechnische Systeme, 

3. autonome Assistenz- und Transportsysteme und 

4. Logistiksysteme. 

(5) Der Ausbildungsbetrieb legt fest, in welchem Ein- 
satzgebiet die Vermittlung erfolgt. Der Ausbildungs- 
betrieb darf mit Zustimmung der zuständigen Stelle je- 
doch auch ein anderes Einsatzgebiet festlegen, wenn in 
diesem Einsatzgebiet die gleichen Fertigkeiten, Kennt- 
nisse und Fähigkeiten vermittelt werden. 

 
§ 6  

Ausbildungsplan 

Die Ausbildenden haben spätestens zu Beginn der 
Ausbildung auf der Grundlage des Ausbildungsrahmen- 
plans für jeden Auszubildenden und für jede Auszubil- 
dende einen Ausbildungsplan zu erstellen. 

Abschnitt 2 

Abschlussprüfung 

Unterabschnitt 1 

Allgemeines 

§ 7  

Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt 

(1) Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 
2. 

(2) Teil 1 findet im vierten Ausbildungshalbjahr statt, 
Teil 2 am Ende der Berufsausbildung. Den jeweiligen 
Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest. 

 
Unterabschnitt 2 

Te i l 1 
der Abschlussprüfung  

 
§ 8  

Inhalt von Teil 1 

Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf 

1. die im Ausbildungsrahmenplan   für   die   ersten   18 
Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten der Berufsbildpositionen nach §  4 Ab- 
satz 2 Nummer 1 bis 7 sowie 

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehr- 
stoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan ge- 
nannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht. 

 
§ 9  

Prüfungsbereich von Teil 1 

(1) Teil 1 der Abschlussprüfung findet im Prüfungs- 
bereich Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes 
statt. 

(2) Im Prüfungsbereich Einrichten eines IT-gestützten 
Arbeitsplatzes hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in 
der Lage ist, 

1. Kundenbedarfe zielgruppengerecht zu ermitteln, 

2. Hard- und Software auszuwählen und ihre Beschaf- 
fung einzuleiten, 

3. einen IT-Arbeitsplatz zu konfigurieren und zu testen 
und dabei die Bestimmungen und die betrieblichen 
Vorgaben zum Datenschutz, zur IT-Sicherheit und zur 
Qualitätssicherung einzuhalten, 

4. Kunden und Kundinnen in die Nutzung des Arbeits- 
platzes einzuweisen und 

5. die Leistungserbringung zu kontrollieren und zu 
protokollieren. 

(3) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. 
Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten. 

(4) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten. 
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Unterabschnitt 3 

Te i l 2 

der Abschlussprüfung in der 

Fachrichtung Anwendungsentwicklung  

 
§ 10 

Inhalt von Teil 2 

(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich in der 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung auf 

1. die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertig- 
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie 

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehr- 
stoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan ge- 
nannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht. 

(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegen- stand 
von Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur in- soweit 
einbezogen werden, als es für die Feststellung der 
beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist. 

 
§ 11 

Prüfungsbereiche von Teil 2 

Teil 2 der Abschlussprüfung findet in der Fachrichtung 
Anwendungsentwicklung in den folgenden Prü- 
fungsbereichen statt: 

1. Planen und Umsetzen eines Softwareprojektes, 

2. Planen eines Softwareproduktes, 

3. Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen sowie 

4. Wirtschafts- und Sozialkunde. 
 

§ 12 

Prüfungsbereich 

Planen und Umsetzen eines Softwareprojektes 

(1) Im Prüfungsbereich Planen und Umsetzen eines 
Softwareprojektes besteht die Prüfung aus zwei Teilen. 

(2) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass 
er in der Lage ist, 

1. kundenspezifische Anforderungen zu analysieren, 

2. eine Projektplanung durchzuführen, 

3. eine wirtschaftliche Betrachtung des Projektes vor- 
zunehmen, 

4. eine Softwareanwendung zu erstellen oder an- 
zupassen, 

5. die erstellte oder angepasste Softwareanwendung zu 
testen und ihre Einführung vorzubereiten und 

6. die Planung und Durchführung des Projektes an- 
forderungsgerecht zu dokumentieren. 

Der Prüfling hat eine betriebliche Projektarbeit durch- 
zuführen und mit praxisbezogenen Unterlagen zu doku- 
mentieren. Vor der Durchführung der betrieblichen Pro- 
jektarbeit hat er dem Prüfungsausschuss eine Projekt- 
beschreibung zur Genehmigung vorzulegen. In der Pro- 
jektbeschreibung hat er die Ausgangssituation und das 
Projektziel zu beschreiben und eine Zeitplanung aufzu- 
stellen. Die Prüfungszeit beträgt für die betriebliche 
Projektarbeit und für die Dokumentation mit praxis- 
bezogenen Unterlagen höchstens 80 Stunden. 

(3) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, 
dass er in der Lage ist, 

1. die Arbeitsergebnisse adressatengerecht zu präsen- 
tieren und 

2. seine Vorgehensweise bei der Durchführung der be- 
trieblichen Projektarbeit zu begründen. 

Der Prüfling hat die betriebliche Projektarbeit zu präsen- 
tieren. Nach der Präsentation wird mit ihm ein Fach- 
gespräch über die betriebliche Projektarbeit und die 
präsentierten Arbeitsergebnisse geführt. Die Prü- 
fungszeit beträgt insgesamt höchstens 30 Minuten. Die 
Präsentation soll höchstens 15 Minuten dauern. 

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den 
Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu 
gewichten: 

1. die Bewertung für den ersten Teil mit 50 Prozent und 

2. die Bewertung für den zweiten Teil mit 50 Prozent. 
 

§ 13 

Prüfungsbereich 

Planen eines Softwareproduktes 

(1) Im Prüfungsbereich Planen eines Software- 
produktes hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 
Lage ist, 

1. Entwicklungsumgebungen und -bibliotheken aus- 
zuwählen und einzusetzen, 

2. Programmspezifikationen anwendungsgerecht fest- 
zulegen, 

3. Bedienoberflächen funktionsgerecht und ergono- 
misch zu konzipieren sowie 

4. Maßnahmen zur Qualitätskontrolle zu planen und 
durchzuführen. 

(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. 
Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten. 

(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten. 
 

§ 14 

Prüfungsbereich 

Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen 

(1) Im Prüfungsbereich Entwicklung und Umsetzung 
von Algorithmen hat der Prüfling nachzuweisen, dass er 
in der Lage ist, 

1. einen Programmcode zu interpretieren und eine 
Lösung in einer Programmiersprache zu erstellen, 

2. Algorithmen in eine Programmierlogik zu übertragen 
und grafisch darzustellen, 

3. Testszenarien auszuwählen und Testdaten zu gene- 
rieren sowie 

4. Abfragen zur Gewinnung und Manipulation von Daten 
zu erstellen. 

(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. 
Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten. 

(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten. 
 

§ 15 

Prüfungsbereich 

Wirtschafts- und Sozialkunde 

(1) Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozial- 
kunde hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 
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Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt 
darzustellen und zu beurteilen. 

(2) Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen 
sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu be- 
arbeiten. 

(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 
 

§ 16 

Gewichtung der 

Prüfungsbereiche und Anforderungen 

für das Bestehen der Abschlussprüfung 

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche 
sind in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung wie 
folgt zu gewichten: 

1. Einrichten eines IT-gestützten 
Arbeitsplatzes mit 20 Prozent, 

2. Planen und Umsetzen eines 
Softwareprojektes mit 50 Prozent, 

3. Planen eines Softwareproduktes mit    10 Prozent, 

4. Entwicklung und Umsetzung 
von Algorithmen mit 10 Prozent sowie 

5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent. 

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die 
Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer 
mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 17 – wie folgt 
bewertet worden sind: 

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindes- 
tens „ausreichend“, 

2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“, 

3. in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit 
mindestens „ausreichend“ und 

4. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenü- 
gend“. 

 
§ 17 

Mündliche Ergänzungsprüfung 

(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine 
mündliche Ergänzungsprüfung beantragen. 

(2) Dem Antrag ist stattzugeben, 

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche 
gestellt worden ist: 

a) Planen eines Softwareproduktes, 

b) Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen oder 

c) Wirtschafts- und Sozialkunde, 

2. wenn der benannte Prüfungsbereich schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und 

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Be- 
stehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben 
kann. 

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem 
einzigen Prüfungsbereich durchgeführt werden. 

(3) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minu- 
ten dauern. 

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den 
Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das 

Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Ver- 
hältnis 2:1 zu gewichten. 

 
Unterabschnitt 4 

Teil 2 

der Abschlussprüfung  

in der Fachrichtung Systemintegration  

 
§ 18 

Inhalt von Teil 2 

(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich in der 
Fachrichtung Systemintegration auf 

1. die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertig- 
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie 

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehr- 
stoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan ge- 
nannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht. 

(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegen- stand 
von Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur in- soweit 
einbezogen werden, als es für die Feststellung der 
beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist. 

 
§ 19 

Prüfungsbereiche von Teil 2 

Teil 2 der Abschlussprüfung findet in der Fachrichtung 
Systemintegration in den folgenden Prüfungsbereichen 
statt: 

1. Planen und Umsetzen eines Projektes der System- 
integration, 

2. Konzeption und Administration von IT-Systemen, 

3. Analyse und Entwicklung von Netzwerken sowie 

4. Wirtschafts- und Sozialkunde. 
 

§ 20 
Prüfungsbereich  

Planen und Umsetzen 

eines Projektes der Systemintegration 

(1) Im Prüfungsbereich Planen und Umsetzen eines 
Projektes der Systemintegration besteht die Prüfung aus 
zwei Teilen. 

(2) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass 
er in der Lage ist, 

1. auftragsbezogene Anforderungen zu analysieren, 

2. Lösungsalternativen unter Berücksichtigung tech- 
nischer, wirtschaftlicher und qualitativer Aspekte 
vorzuschlagen, 

3. Systemänderungen und -erweiterungen durchzufüh- 
ren und zu übergeben, 

4. IT-Systeme einzuführen und zu pflegen, 

5. Schwachstellen von IT-Systemen zu analysieren und 
Schutzmaßnahmen vorzuschlagen und umzusetzen 
sowie 

6. Projekte der Systemintegration anforderungsgerecht 
zu dokumentieren. 

Der Prüfling hat eine betriebliche Projektarbeit durch- 
zuführen und mit praxisbezogenen Unterlagen zu doku- 
mentieren. Vor der Durchführung der Projektarbeit hat 
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er dem Prüfungsausschuss eine Projektbeschreibung zur 
Genehmigung vorzulegen. In der Projektbeschreibung 
hat er die Ausgangssituation und das Projektziel zu 
beschreiben und eine Zeitplanung aufzustellen. Die 
Prüfungszeit beträgt für die betriebliche Projektarbeit und 
für die Dokumentation mit praxisbezogenen Unter- lagen 
höchstens 40 Stunden. 

(3) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, 
dass er in der Lage ist, 

1. die Arbeitsergebnisse adressatengerecht zu präsen- 
tieren und 

2. seine Vorgehensweise bei der Durchführung der be- 
trieblichen Projektarbeit zu begründen. 

Der Prüfling hat die betriebliche Projektarbeit zu präsen- 
tieren. Nach der Präsentation wird mit ihm ein Fach- 
gespräch über die betriebliche Projektarbeit und die 
präsentierten Arbeitsergebnisse geführt. Die Prü- 
fungszeit beträgt insgesamt höchstens 30 Minuten. Die 
Präsentation soll höchstens 15 Minuten dauern. 

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prü- 
fungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu ge- 
wichten: 

1. die Bewertung für den ersten Teil mit 50 Prozent und 

2. die Bewertung für den zweiten Teil mit 50 Prozent. 
 

§ 21 

Prüfungsbereich 

Konzeption und Administration von IT-Systemen 

(1) Im Prüfungsbereich Konzeption und Administra- 
tion von IT-Systemen hat der Prüfling nachzuweisen, 
dass er in der Lage ist, 

1. IT-Systeme für unterschiedliche Anforderungen zu 
planen und zu konfigurieren, 

2. IT-Systeme zu administrieren und zu betreiben, 

3. Speicherlösungen zu integrieren und zu verwalten und 

4. Programme zur automatisierten Systemverwaltung zu 
erstellen. 

(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. 
Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten. 

(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten. 
 

§ 22 

Prüfungsbereich 

Analyse und Entwicklung von Netzwerken 

(1) Im Prüfungsbereich Analyse und Entwicklung von 
Netzwerken hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 
Lage ist, 

1. Netzwerkprotokolle anwendungsbezogen auszuwäh- 
len und einzusetzen, 

2. Netzwerkkomponenten bedarfsgerecht auszuwählen 
und zu konfigurieren, 

3. die IT-Sicherheit in Netzwerken sicherzustellen und 

4. den Betrieb und die Verfügbarkeit von Netzwerken zu 
überwachen und zu gewährleisten. 

(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. 
Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten. 

(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten. 

§ 23 

Prüfungsbereich 

Wirtschafts- und Sozialkunde 

(1) Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 
hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 
allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt 
darzustellen und zu beurteilen. 

(2) Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen 
sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu be- 
arbeiten. 

(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 
 

§ 24 

Gewichtung der 

Prüfungsbereiche und Anforderungen 

für das Bestehen der Abschlussprüfung 

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche 
sind in der Fachrichtung Systemintegration wie folgt zu 
gewichten: 

1. Einrichten eines IT-gestützten 
Arbeitsplatzes mit 20 Prozent, 

2. Planen und Umsetzen eines Projektes 
der Systemintegration mit 50 Prozent, 

3. Konzeption und Administration 
von IT-Systemen mit 10 Prozent, 

4. Analyse und Entwicklung 
von Netzwerken mit 10  Prozent sowie 

5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent. 

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die 
Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer 
mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 25 – wie folgt 
bewertet worden sind: 

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindes- 
tens „ausreichend“, 

2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“, 

3. in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit 
mindestens „ausreichend“ und 

4. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenü- 
gend“. 

 
§ 25 

Mündliche Ergänzungsprüfung 

(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine 
mündliche Ergänzungsprüfung beantragen. 

(2) Dem Antrag ist stattzugeben, 

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche 
gestellt worden ist: 

a) Konzeption und Administration von IT-Systemen, 

b) Analyse und Entwicklung von Netzwerken oder 

c) Wirtschafts- und Sozialkunde, 

2. wenn der benannte Prüfungsbereich schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und 

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Be- 
stehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben 
kann. 

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem 
einzigen Prüfungsbereich durchgeführt werden. 
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(3) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minu- 
ten dauern. 

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den 
Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das 
Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Ver- 
hältnis 2:1 zu gewichten. 

 
Unterabschnitt 5 

Teil 2 

der  Ab s c h l u s s p r ü f u n g i n d er Fa c h  - 

r i c h t u n g  D a t e n -  un d  P r o z e s s a n a l y s e   
 

§ 26 

Inhalt von Teil 2 

(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich in der 
Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse auf 

1. die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertig- 
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie 

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehr- 
stoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan ge- 
nannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht. 

(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von 
Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit 
einbezogen werden, als es für die Feststellung der 
beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist. 

 
§ 27 

Prüfungsbereiche von Teil 2 

Teil 2 der Abschlussprüfung findet in der Fachrichtung 
Daten- und Prozessanalyse in den folgenden 
Prüfungsbereichen statt: 

1. Planen und Durchführen eines Projektes der Daten- 
analyse, 

2. Durchführen einer Prozessanalyse, 

3. Sicherstellen der Datenqualität sowie 

4. Wirtschafts- und Sozialkunde. 
 

§ 28 

Prüfungsbereich 

Planen und Durchführen 
eines Projektes der Datenanalyse 

(1) Im Prüfungsbereich Planen und Durchführen eines 
Projektes der Datenanalyse besteht die Prüfung aus zwei 
Teilen. 

(2) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass 
er in der Lage ist, 

1. kundenspezifische Anforderungen zu analysieren, 

2. die Projektumsetzung zu planen und dabei die zuge- 
hörigen betrieblichen Prozesse zu berücksichtigen und 
die bestehenden Regeln einzuhalten, 

3. Daten zu identifizieren, zu klassifizieren, zu modellie- 
ren, unter Nutzung mathematischer Vorhersage- 
modelle und statistischer Verfahren zu analysieren 
und die Datenqualität sicherzustellen, 

4. die Analyseergebnisse aufzubereiten und Optimie- 
rungsmöglichkeiten aufzuzeigen sowie 

5. Projekte der Datenanalyse anforderungsgerecht zu 
dokumentieren. 

Der Prüfling hat eine betriebliche Projektarbeit durch- 
zuführen und mit praxisbezogenen Unterlagen zu doku- 
mentieren. Vor der Durchführung der Projektarbeit hat er 
dem Prüfungsausschuss eine Projektbeschreibung zur 
Genehmigung vorzulegen. In der Projektbeschreibung 
hat er die Ausgangssituation und das Projektziel zu 
beschreiben und eine Zeitplanung aufzustellen. Die 
Prüfungszeit beträgt für die betriebliche Projektarbeit und 
für die Dokumentation mit praxisbezogenen Unter- lagen 
höchstens 40 Stunden. 

(3) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, 
dass er in der Lage ist, 

1. die Arbeitsergebnisse adressatengerecht zu präsen- 
tieren und 

2. seine Vorgehensweisen bei der Durchführung der 
betrieblichen Projektarbeit zu begründen. 

Der Prüfling hat die betriebliche Projektarbeit zu präsen- 
tieren. Nach der Präsentation wird mit ihm ein Fach- 
gespräch über die betriebliche Projektarbeit und die 
präsentierten Arbeitsergebnisse geführt. Die Prü- 
fungszeit beträgt insgesamt höchstens 30 Minuten. Die 
Präsentation soll höchstens 15 Minuten dauern. 

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den 
Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu 
gewichten: 

1. die Bewertung für den ersten Teil mit 50 Prozent und 

2. die Bewertung für den zweiten Teil mit 50 Prozent. 
 

§ 29 

Prüfungsbereich 

Durchführen einer Prozessanalyse 

(1) Im Prüfungsbereich Durchführen einer Prozess- 
analyse hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 
Lage ist, 

1. einen Prozess darzustellen und Anforderungen im 
Prozess abzubilden, 

2. Analysewerkzeuge auszuwählen und anzuwenden, 

3. Maßnahmen zur Prozessoptimierung vorzuschlagen 
und deren rechtliche Auswirkungen, insbesondere auf 
die betrieblichen Abläufe, einzuschätzen und 

4. Maßnahmen zur Qualitäts- und Wirtschaftlichkeits- 
kontrolle zu planen und durchzuführen. 

(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. 
Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten. 

(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten. 
 

§ 30 

Prüfungsbereich 

Sicherstellen der Datenqualität 

(1) Im Prüfungsbereich Sicherstellen der Daten- 
qualität hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der 
Lage ist, 

1. Daten zu identifizieren, zu klassifizieren und bereit- 
zustellen, 

2. die Datenqualität zu prüfen und sicherzustellen, 

3. den Zugriff auf Daten und deren Verfügbarkeit zu 
gewährleisten sowie 

4. anwendungsbezogen sicherzustellen, dass die Be- 
stimmungen des Datenschutzes und zur Daten- 
sicherheit eingehalten werden. 
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(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. 
Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten. 

(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten. 
 

§ 31 

Prüfungsbereich 

Wirtschafts- und Sozialkunde 

(1) Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 
hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 
allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt 
darzustellen und zu beurteilen. 

(2) Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen 
sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu be- 
arbeiten. 

(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 
 

§ 32 

Gewichtung der 

Prüfungsbereiche und Anforderungen 

für das Bestehen der Abschlussprüfung 

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche 
sind in der Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse wie 
folgt zu gewichten: 

1. Einrichten eines IT-gestützten 
Arbeitsplatzes mit 20 Prozent, 

2. Planen und Durchführen eines 
Projektes der Datenanalyse mit 50 Prozent, 

3. Durchführen einer Prozessanalyse 
mit 10 Prozent, 

4. Sicherstellen der Datenqualität mit  10 Prozent  sowie 

5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent. 

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die 
Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer 
mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 33 – wie folgt 
bewertet worden sind: 

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindes- 
tens „ausreichend“, 

2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“, 

3. in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit 
mindestens „ausreichend“ und 

4. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenü- 
gend“. 

 
§ 33 

Mündliche Ergänzungsprüfung 

(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine 
mündliche Ergänzungsprüfung beantragen. 

(2) Dem Antrag ist stattzugeben, 

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche 
gestellt worden ist: 

a) Durchführen einer Prozessanalyse, 

b) Sicherstellen der Datenqualität oder 

c) Wirtschafts- und Sozialkunde, 

2. wenn der benannte Prüfungsbereich schlechter als 
mit „ausreichend“ bewertet worden ist und 

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Be- 
stehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben 
kann. 

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem 
einzigen Prüfungsbereich durchgeführt werden. 

(3) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minu- 
ten dauern. 

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den 
Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das 
Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Ver- 
hältnis 2:1 zu gewichten. 

 
Unterabschnitt 6 

Teil 2 
der Abschlussprüfung in der 

Fachrichtung Digitale Vernetzung  
 

§ 34 

Inhalt von Teil 2 

(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich in der 
Fachrichtung Digitale Vernetzung auf 

1. die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertig- 
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie 

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehr- 
stoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan ge- 
nannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 
entspricht. 

(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegen- stand von 
Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur in- soweit 
einbezogen werden, als es für die Feststellung der 
beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist. 

 
§ 35 

Prüfungsbereiche von Teil 2 

Teil 2 der Abschlussprüfung findet in der Fachrichtung 
Digitale Vernetzung in den folgenden Prüfungs- 
bereichen statt: 

1. Planen und Umsetzen eines Projektes der digitalen 
Vernetzung, 

2. Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten 
Systemen, 

3. Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen 
sowie 

4. Wirtschafts- und Sozialkunde. 
 

§ 36 

Prüfungsbereich 

Planen und Umsetzen 

eines Projektes der digitalen Vernetzung 

(1) Im Prüfungsbereich Planen und Umsetzen eines 
Projektes der digitalen Vernetzung besteht die Prüfung 
aus zwei Teilen. 

(2) Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass 
er in der Lage ist, 

1. hardware- und softwarebasierte Schnittstellen und 
Komponenten in bestehende Infrastrukturen einzu- 
binden und dabei die Anforderungen an die Informa- 
tionssicherheit zu erfüllen, 
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2. eine vorhandene Systemarchitektur über mehrere 
Prozessebenen und über deren Prozessabläufe zu 
bewerten, zu dokumentieren und zu visualisieren, 

3. Schnittstellen unterschiedlicher Prozesse und 
Systeme zu implementieren, zu konfigurieren und in 
Betrieb zu nehmen, 

4. Gesamtzusammenhänge in heterogenen IT-Land- 
schaften zu bewerten und zu beschreiben sowie 

5. Übertragungssysteme anforderungsgerecht auszu- 
wählen, zu konfigurieren und in die Gesamtinfra- 
struktur zu integrieren. 

Der Prüfling hat eine betriebliche Projektarbeit durch- 
zuführen und mit praxisbezogenen Unterlagen zu doku- 
mentieren. Vor der Durchführung der Projektarbeit hat er 
dem Prüfungsausschuss eine Projektbeschreibung zur 
Genehmigung vorzulegen. In der Projektbeschreibung 
hat er die Ausgangssituation und das Projektziel zu 
beschreiben und eine Zeitplanung aufzustellen. Die 
Prüfungszeit beträgt für die betriebliche Projektarbeit und 
für die Dokumentation mit praxisbezogenen Unterlagen 
höchstens 40 Stunden. 

(3) Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, 
dass er in der Lage ist, 

1. die Arbeitsergebnisse adressatengerecht zu präsen- 
tieren und 

2. seine Vorgehensweisen bei der Durchführung der 
betrieblichen Projektarbeit zu begründen. 

Der Prüfling hat die betriebliche Projektarbeit zu präsen- 
tieren. Nach der Präsentation wird mit ihm über die be- 
triebliche Projektarbeit und die präsentierten Arbeits- 
ergebnisse ein Fachgespräch geführt. Die Prüfungszeit 
beträgt insgesamt höchstens 30 Minuten. Die Präsen- 
tation soll höchstens 15 Minuten dauern. 

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den 
Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu 
gewichten: 

1. die Bewertung für den ersten Teil mit 50 Prozent und 

2. die Bewertung für den zweiten Teil mit 50 Prozent. 

 
§ 37 

Prüfungsbereich 

Diagnose und Störungs- 

beseitigung in vernetzten Systemen 

(1) Im Prüfungsbereich Diagnose und Störungs- 
beseitigung in vernetzten Systemen hat der Prüfling 
nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

1. Soft- und Hardware zur Sicherstellung des Betriebes 
der Gesamtinfrastruktur und zur Störungsbeseitigung 
einzusetzen und Testergebnisse auszuwerten, 

2. Störungen in der Gesamtinfrastruktur zu lokalisieren 
und einzugrenzen sowie Lösungsmaßnahmen ein- 
zuleiten und umzusetzen, 

3. Diagnose- und Prozessdaten auszuwerten, zu 
analysieren und Maßnahmen abzuleiten und 

4. kunden- und anwendungsspezifische IT-Sicher- 
heitsmaßnahmen im Gesamtsystem zu konfigurieren 
und zu implementieren, Schwachstellen zu bewerten 
und Maßnahmen einzuleiten. 

(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. 
Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten. 

(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten. 

 
§ 38 

Prüfungsbereich 

Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen 

(1) Im Prüfungsbereich Betrieb und Erweiterung von 
vernetzten Systemen hat der Prüfling nachzuweisen, 
dass er in der Lage ist, 

1. technische Lösungskonzepte zur Einbindung von 
heterogenen Systemen sowie Protokollen in das 
Gesamtsystem zu bewerten und umzusetzen, 

2. die Kommunikation der unterschiedlichen Prozesse 
und Ebenen der Informationsverarbeitung zu prüfen 
und zu dokumentieren sowie deren Betrieb sicher- 
zustellen, 

3. Systemressourcen zu überwachen, deren Kennzah- 
len zu bewerten und Maßnahmen zur Sicherstellung 
des Betriebes der vernetzten Systeme zu ergreifen 
und 

4. anwendungsspezifische Netzwerkinfrastrukturen und 
Protokolle zu beurteilen, anzupassen sowie zu er- 
weitern. 

(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. 
Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten. 

(3) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten. 

 
§ 39 

Prüfungsbereich 

Wirtschafts- und Sozialkunde 

(1) Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 
hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 
allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt 
darzustellen und zu beurteilen. 

(2) Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen 
sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu be- 
arbeiten. 

(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 

 
§ 40 

Gewichtung der 

Prüfungsbereiche und Anforderungen 

für das Bestehen der Abschlussprüfung 

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche 
sind in der Fachrichtung Digitale Vernetzung wie folgt zu 
gewichten: 

1. Einrichten eines IT-gestützten 
Arbeitsplatzes mit 20 Prozent, 

2. Planen und Umsetzen eines Projektes 
der digitalen Vernetzung mit 50 Prozent, 

3. Diagnose und Störungsbeseitigung 
in vernetzten Systemen mit 10 Prozent, 

4. Betrieb und Erweiterung 
von vernetzten Systemen mit 10  Prozent sowie 

5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent. 
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(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die 
Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer 
mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 41 – wie folgt 
bewertet worden sind: 

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindes- 
tens „ausreichend“, 

2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“, 

3. in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit 
mindestens „ausreichend“ und 

4. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenü- 
gend“. 

 
§ 41 

Mündliche Ergänzungsprüfung 

(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine 
mündliche Ergänzungsprüfung beantragen. 

(2) Dem Antrag ist stattzugeben, 

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche 
gestellt worden ist: 

a) Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten 
Systemen, 

b) Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen 
oder 

c) Wirtschafts- und Sozialkunde, 

2. wenn der benannte Prüfungsbereich schlechter als mit 
„ausreichend“ bewertet worden ist und 

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Be- 
stehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben 
kann. 

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem 
einzigen Prüfungsbereich durchgeführt werden. 

(3) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minu- 
ten dauern. 

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den 
Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das 
Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Ver- 
hältnis 2:1 zu gewichten. 

 
Abschnitt 3 

Schlussvorschriften 

§ 42 

Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse 

Berufsausbildungsverhältnisse zum Fachinformatiker/ 
zur Fachinformatikerin, die bei Inkrafttreten dieser Ver- 
ordnung bereits bestehen, können nach den Vorschrif- 
ten dieser Verordnung unter Anrechnung der bisher ab- 
solvierten Ausbildungszeit  fortgesetzt  werden,  wenn die 
Vertragsparteien dies vereinbaren und der oder die 
Auszubildende noch nicht die Zwischenprüfung ab- 
solviert hat. 

 
§ 43 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Berufsausbil- 
dung im Bereich der Informations- und Telekommuni- 
kationstechnik vom 10. Juli 1997 (BGBl. I S. 1741), die 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Mai 2018  (BGBl. 
I S. 654) geändert worden ist, außer Kraft. 

 

   Berlin, den 28. Februar 2020 
 

Der Bundesminister  
für Wirtschaft und Energie  

In Vertretung 
Nussbaum 


